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1. Fragestellung 

Gebeten wird um eine Gegenüberstellung des Entwurfes eines Gesetzes für die Umsetzung der 
Richtlinie zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung für multinationale Unterneh-
mensgruppen und große inländische Gruppen in der Union und die Umsetzung weiterer Begleit-
maßnahmen (Mindestbesteuerungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz – MinBestRL-UmsG) vom 7. Juli 
20231 und der Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates vom 15. Dezember 2022 zur Gewährleistung 
einer globalen Mindestbesteuerung für multinationale Unternehmensgruppen und große inländi-
sche Gruppen in der Union (Mindestbesteuerungsrichtlinie – MinBestRL)2 unter Berücksichti-
gung der GloBE-Mustervorschriften (Säule 2) (OECD-Mustervorschriften)3. Dabei soll auch auf 
bestehende und ausgeübte Gestaltungsspielräume des nationalen Gesetzgebers eingegangen wer-
den. Hierzu werden zunächst die Rahmenbedingungen für die OECD-Mustervorschriften vorge-
stellt (dazu nachfolgend 2.). Anschließend wird die MinBestRL unter Berücksichtigung der 
OECD-Mustervorschriften (dazu nachfolgend 3.) und der Entwurf eines Mindeststeuergesetzes 
(MinStG-E) unter Berücksichtigung der MinBestRL dargestellt (dazu nachfolgend 4.). Abschlie-
ßend erfolgt eine Darlegung zur möglichen Gestaltung durch den nationalen Gesetzgeber unter 
Berücksichtigung der Veröffentlichungen in der Literatur und der hierzu abgegebenen Stellung-
nahmen der Verbände (hierzu nachfolgen 5.). 

2. GloBE-Mustervorschriften (Säule 2) (OECD-Mustervorschriften) 

Zur Lösung für die Herausforderungen der zunehmenden Digitalisierung auf die Besteuerung 
multinationaler Unternehmen entwickelte das Inclusive Framework on BEPS (Base Erosion and 
Profit Shifting) bei der OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) ein aus 
zwei Säulen („Pillars“) bestehendes Konzept. Säule 1 soll dabei für eine Neuaufteilung der Be-
steuerungsrechte sorgen, die der Wertschöpfung insbesondere von Digitalunternehmen gerechter 
werden soll. Säule 2, auch bekannt als Global Anti-Base Erosion (GloBE) Model Rules, sieht dage-
gen die Einführung einer weltweiten Mindestbesteuerung von multinationalen Unternehmen vor. 

 

1 Referentenentwurf eines Gesetzes für die Umsetzung der Richtlinie zur Gewährleistung einer globalen Mindest-
besteuerung für multinationale Unternehmensgruppen und große inländische Gruppen in der Union und die 
Umsetzung weiterer Begleitmaßnahmen (Mindestbesteuerungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz – MinBestRL-UmsG) 
vom 7. Juli 2023, https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorha-
ben/Abteilungen/Abteilung_IV/20_Legislaturperiode/2023-03-20-MinBestRL-UmsG/0-Gesetz.html, abgerufen 
am 07.08.2023.  

2 Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates vom 15. Dezember 2022 zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteu-
erung für multinationale Unternehmensgruppen und große inländische Gruppen in der Union (ABl. L 328 vom 
22.12.2022, S. 1), berichtigt in ABl. L 013 vom 16.01.2023, S. 9 (Mindestbesteuerungsrichtlinie – MinBestRL), 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A02022L2523-20221222&qid=1689941166963, 
abgerufen am 07.08.2023. 

3 OECD (2023), Steuerliche Herausforderungen der Digitalisierung der Wirtschaft – GloBE-Mustervorschriften 
(Säule 2): Inclusive Framework on BEPS, OECD/G20 Projekt Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung, OECD 
Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/27dfde7e-de, abgerufen am 07.08.2023. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/20_Legislaturperiode/2023-03-20-MinBestRL-UmsG/0-Gesetz.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/20_Legislaturperiode/2023-03-20-MinBestRL-UmsG/0-Gesetz.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02022L2523-20221222&qid=1689941166963
https://doi.org/10.1787/27dfde7e-de
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In Bezug auf Säule 2 wurden am 20. Dezember 2021 die OECD-Mustervorschriften veröffent-
licht.4 

Die OECD-Mustervorschriften sind als ein „gemeinsamer Ansatz“ konzipiert. Dies bedeutet, dass 
die Mitgliedstaaten des Inclusive Framework on BEPS selbst die Mindestbesteuerungsregeln 
nicht einführen müssen. Sofern sie dies jedoch tun, sollen diese den Mustervorschriften entspre-
chen. Zudem sind sie verpflichtet, die Anwendung der Mindestbesteuerungsregeln durch andere 
Staaten zu akzeptieren. Um vor diesem Hintergrund ein einheitliches Regelwerk und eine konsis-
tente und harmonisierte Umsetzung innerhalb der Europäischen Union (EU) sicherzustellen, 
wurden die OECD-Mustervorschriften mittels einer Richtlinie in der EU vorgegeben.5 

3. Mindestbesteuerungsrichtlinie (MinBestRL) 

Die MinBestRL sieht die Verpflichtung zur Erhebung einer Ergänzungssteuer vor6 und ist eng an 
die OECD-Mustervorschriften angelehnt, enthält jedoch durch zusätzliche Regelungen einen er-
weiterten Anwendungsbereich auf große rein inländische Gruppen, um die Vereinbarkeit mit den 
EU-Grundfreiheiten zu gewährleisten. Darüber hinaus ist die vorübergehende Möglichkeit vorge-
sehen, auf die Primärergänzungssteuerregelung (PES) und die Sekundärergänzungssteuerregelung 
(SES) für bis zu sechs Jahre zu verzichten, sofern höchstens zwölf oberste Muttergesellschaften 
von Unternehmensgruppen in einem Mitgliedstaat ansässig sind.7 

3.1. Kapitel I – Allgemeine Bestimmungen (Art. 1 – 4 MinBestRL) 

Die Mindestbesteuerung erfolgt durch Anwendung der PES der Art. 2.1 bis 2.3 der OECD-Muster-
vorschriften und der SES der Art. 2.4 bis 2.6 der OECD-Mustervorschriften. Mit der MinBestRL 
wird zudem eine Option eröffnet, über welche die Mitgliedstaaten für ansässige einbezogene und 
niedrig besteuerte Gesellschaften selbst eine qualifizierte nationale Ergänzungssteuer (QDMTT – 
Qualified Domestic Minimum Top-up Tax bzw. NES – nationale Ergänzungssteuerregelung) erhe-
ben dürfen. Dabei definiert Art. 2 MinBestRL den Anwendungsbereich auf in der EU ansässige 
Gesellschaften, welche im Rahmen des Konzernabschlusses in eine multinationalen Unterneh-
mensgruppe (MNE Group) oder eine große inländische Gruppe (domestic group) mit mindestens 
750 Mio. EUR Konzernumsatz in mindestens zwei der vier vorangegangenen Wirtschaftsjahren 
einbezogen sind (constituent entities). Nach der MinBestRL ist eine MNE-Group eine Unterneh-
mensgruppe, zu der mindestens eine im Rahmen des Konzernabschlusses einbezogene Gesell-
schaft gehört, welche explizit nicht im Hoheitsgebiet der obersten Muttergesellschaft ansässig ist. 

 

4 Schwarz, Pillar Two – Es ist soweit, die finalen Regelungen zur weltweiten Mindestbesteuerung sind da!, IStR 
2022, S. 37, 38. 

5 Heinsen/Dietrich, Umsetzung und Ausgestaltung der OECD-Pillar-Two-Mustervorschriften auf EU-Ebene – Die 
Richtlinie vom 14.12.2022 zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung, Der Betrieb (DB) 2023, S.98, 
99. 

6 Schnitger/Gebhardt, Pillar Two: Anwendungsbereich und Erhebungsnormen der sog. GloBE Rules, IStR 2023, S. 
113. 

7 Heinsen/Dietrich, Umsetzung und Ausgestaltung der OECD-Pillar-Two-Mustervorschriften auf EU-Ebene – Die 
Richtlinie vom 14.12.2022 zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung, Der Betrieb (DB) 2023, S.98, 
99. 
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Alternativ kann es sich um eine Gesellschaft handeln, welche in einem anderen Staat eine Be-
triebsstätte unterhält. Regierungsorganisationen, internationale Organisationen, Non-Profit Orga-
nisationen und Investmentfonds sowie Immobilien-Investmentgesellschaften sind vom Anwen-
dungsbereich ausgeschlossen. Art. 3 MinBestRL enthält zudem einen umfangreichen Katalog 
maßgeblicher Begriffsbestimmungen. Diese Begriffsbestimmungen werden im Verlauf der Min-
BestRL immer wieder durch weitere Begriffsbestimmungen ergänzt.8 

Im Vergleich zu den OECD-Mustervorschriften ist der Anwendungsbereich nicht auf multinatio-
nale Unternehmensgruppen (MNE Groups) beschränkt, sondern umfasst auch große inländische 
Unternehmensgruppen (Large-scale Domestic Groups).9 Dies soll die Vereinbarkeit mit dem EU-
Primärrecht, insbesondere mit der Niederlassungsfreiheit gemäß Art. 49 des Vertrages über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)10, gewährleisten und das Risiko einer Diskriminie-
rung zwischen grenzüberschreitenden und inländischen Sachverhalten vermeiden.11 

3.2. Kapitel II – PES und SES (Art. 5 – 14 MinBestRL) 

Zunächst wird durch die Richtlinie der Regelungsbereich der vorrangig anzuwendenden PES be-
stimmt. Darauf aufbauend wird die nachrangige SES eingeführt. Entsprechend der Option in den 
OECD-Mustervorschriften ermöglicht auch Art. 11 MinBestRL zudem die Anwendung einer nati-
onalen Ergänzungsbesteuerung. EU-Mitgliedstaaten haben somit die Möglichkeit, die Ergän-
zungssteuer vorrangig zur Primärergänzungssteuerregelung mit Blick auf solche Geschäftseinhei-
ten zu erheben, welche im eigenen Hoheitsgebiet ansässig sind. Auf diese Weise sollen die Ergän-
zungssteuereinnahmen, die von in einem Mitgliedstaat ansässigen niedrig besteuerten Geschäfts-
einheiten eingezogen wurden, auch diesem Mitgliedstaat zugutekommen. Abweichend von den 
OECD-Mustervorschriften sieht die Richtlinie zudem vor, dass nationale Ergänzungssteuerbe-
träge, welche nicht innerhalb der folgenden vier Steuerjahre durch das Steuerhoheitsgebiet voll-
ständig entrichtet werden, im Rahmen der Ermittlung der Ergänzungssteuer auf Ebene der Unter-
nehmensgruppe wieder hinzuzurechnen ist. Dem Steuerhoheitsgebiet, welches die nationale Er-
gänzungssteuer nicht vollständig zeitgerecht erhoben hat, ist es im Anschluss nicht gestattet, den 
ausstehenden Betrag einzufordern.12 Sofern ein Mitgliedstaat diese Option wählt, gilt sie unwi-
derruflich für drei Jahre. Nach Ablauf eines jeden Dreijahreszeitraums kommt es zu einer auto-
matischen Erneuerung der Option, sofern kein Widerruf erfolgt. 

 

8 Nürnberg in: Beck'sches Steuer- und Bilanzrechtslexikon, Edition 63 2023, Stand: 01.04.2023, Pillar II (Mindest-
besteuerung), Rn. 16. 

9 Schnitger/Gebhardt, Pillar Two: Anwendungsbereich und Erhebungsnormen der sog. GloBE Rules, IStR 2023, S. 
113, 114. 

10 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. C 202 vom 07.06.2016, S. 47), zuletzt geändert 
durch Beschluss (EU) 2019/1255 des Rates vom 18. Juli 2019 (ABl. L 196 vom 24.07.2019, S. 1). 

11 Heinsen/Dietrich, Umsetzung und Ausgestaltung der OECD-Pillar-Two-Mustervorschriften auf EU-Ebene – Die 
Richtlinie vom 14.12.2022 zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung, Der Betrieb (DB) 2023, S.98, 
100. 

12 Heinsen/Dietrich, Umsetzung und Ausgestaltung der OECD-Pillar-Two-Mustervorschriften auf EU-Ebene – Die 
Richtlinie vom 14.12.2022 zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung, Der Betrieb (DB) 2023, S.98, 
103. 
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Primärergänzungssteuerregelung (PES) (Art. 5 – 10 MinBestRL): Sofern die oberste Muttergesell-
schaft in der EU ansässig ist, ist die PES-Ergänzungssteuer, die aufgrund in der EU oder Drittstaa-
ten ansässiger niedrig besteuerter Tochtergesellschaften anfällt, auf Ebene der in der EU ansässi-
gen obersten Muttergesellschaft festzusetzen. Ist die oberste Muttergesellschaft in einem Dritt-
staat ansässig, der keine PES anwendet, wird die PES-Ergänzungssteuer auf Ebene einer in der 
EU ansässigen zwischengeschalteten Muttergesellschaft festgesetzt. Als Abweichung zu den 
OECD-Mustervorschriften sieht die MinBestRL eine Erweiterung der PES auf in einem Mitglied-
staat ansässige oberste Muttergesellschaften oder zwischengeschaltete Muttergesellschaften vor, 
sofern diese selbst einer niedrigen Besteuerung unterliegen. Damit einher geht auch eine Erfas-
sung niedrig besteuerter einbezogener Gesellschaften, die in dem Staat ansässig sind, in dem die 
die PES anwendende Gesellschaft ansässig ist. Für Zwecke der Zurechnung ist hinsichtlich der 
PES-Ergänzungssteuer auf den Anteil der Muttergesellschaft am maßgeblichen Gewinn der nied-
rig besteuerten Geschäftseinheit auszugehen. Mit anderen Worten ist der maßgebliche Gewinn 
der niedrig besteuerten Geschäftseinheit für das Geschäftsjahr, abzüglich des Betrags der Ge-
winne, die Beteiligungen anderer Gesellschafter betreffen, im Verhältnis zu den maßgeblichen 
Gewinnen der niedrig besteuerten Geschäftseinheit für das Geschäftsjahr zu ermitteln. 

Sekundärergänzungssteuerregelung (SES) (Art. 12 – 14 MinBestRL): Sofern die oberste Mutterge-
sellschaft in einem Drittstaat ansässig ist, welcher keine PES anwendet, unterliegen einbezogene 
und in der EU ansässige Gesellschaften einer SES-Ergänzungssteuer. Voraussetzung dessen ist, 
dass es keine in der EU ansässigen zwischengeschalteten Muttergesellschaften gibt und vorrangig 
die PES auf Ebene dieser zwischengeschalteten Muttergesellschaften zur Anwendung kommt. 
Dies gilt auch für niedrig besteuerte und in einem Drittstaat ansässige oberste Muttergesellschaf-
ten. Für die Anwendung der SES sieht Art. 13 Abs. 1 MinBestRL entweder eine Ergänzungssteuer 
oder die Verweigerung der Verrechnung mit den steuerpflichtigen Erträgen der niedrig besteuer-
ten Gesellschaften vor. Sofern mehrere Staaten die SES anwenden, wird der Gesamtbetrag der 
Steuern nach der Anzahl der Arbeitnehmer und Summe der Buchwerte materieller Vermögensge-
genstände auf diese Staaten verteilt.13 

Anders als in den OECD-Mustervorschriften findet die SES somit keine Anwendung, wenn die 
oberste Muttergesellschaft in einem EU-Mitgliedstaat ansässig ist und zusammen mit den dort 
ansässigen Geschäftseinheiten als niedrig besteuert gilt. Die oberste Muttergesellschaft schuldet 
in diesem Fall aufgrund des erweiterten Anwendungsbereichs der PES die Ergänzungssteuer für 
sich selbst und ihre inländischen Geschäftseinheiten.14 

3.3. Kapitel III – Berechnung der maßgeblichen Gewinne oder Verluste (Art. 15 – 19 MinBestRL) 

Ausgangspunkt der Ermittlung der qualifizierten Steuerbemessungsgrundlage soll das vom Kon-
zernrechnungslegungsstandard der obersten Muttergesellschaft ermittelte Ergebnis jeder Gesell-
schaft vor etwaigen Konsolidierungsanpassungen darstellen. Dieser Betrag ist um verschiedene 
Anpassungen zu korrigieren, welche sich als Hinzurechnungen und Kürzungen darstellen. 

 

13 Nürnberg in: Beck'sches Steuer- und Bilanzrechtslexikon, Edition 63 2023, Stand: 01.04.2023, Pillar II (Mindest-
besteuerung), Rn. 16. 

14 Heinsen/Dietrich, Umsetzung und Ausgestaltung der OECD-Pillar-Two-Mustervorschriften auf EU-Ebene – Die 
Richtlinie vom 14.12.2022 zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung, Der Betrieb (DB) 2023, S.98, 
104. 
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Wesentlich sind insoweit insbesondere die Kürzungen von Schachteldividenden, Veräußerungs-
gewinnen aus Schachtelbeteiligungen und Ausnahmeregelungen für die internationale Schiff-
fahrt. Ein großer Teilaspekt widmet sich zudem den Implikationen für Betriebsstätten. Gleiches 
gilt auch für transparente Gesellschaften.15 

3.4. Kapitel IV – Berechnung der angepassten erfassten Steuern (Art. 20 – 25 MinBestRL) 

Die Berechnung der Steuern für die Ermittlung der Einschlägigkeit der Mindeststeuer ist im Aus-
gang anhand des im Jahresabschluss der Gesellschaft ausgewiesenen laufenden Steueraufwands 
vorzunehmen. Auch diesbezüglich sind Hinzurechnungen und Kürzungen zu berücksichtigen. 
Auswirkungen aufgrund temporärer Differenzen werden durch die Berücksichtigung latenter 
Steuern eliminiert. Als Wahlrecht ist indes die Bildung staatenbezogener aktiver latenter Steuern 
konzipiert. Dieses Wahlrecht ist anwendbar, wenn ein verbleibender Verlust innerhalb eines 
Staates gegeben ist. Hinsichtlich der Lokalisierung werden die erfassten Steuern dem Staat zuge-
ordnet, in dem die zugrundeliegenden Gewinne erzielt wurden. Besondere Komplexität besteht 
insoweit beispielsweise bei der Hinzurechnungsbesteuerung, bei hybriden Gesellschaften, bei 
transparenten Gesellschaften, Betriebsstätten und der Kapitalertragsteuer. Diesbezüglich enthält 
Art. 24 MinBestRL Verteilungsmechanismen für die erfassten Steuern.16 

3.5. Kapitel V – Berechnung des effektiven Steuersatzes und der Ergänzungssteuer (Art. 26 – 32 
MinBestRL) 

Die effektive Steuerbelastung und die Ermittlung der Ergänzungssteuer hat staatenbezogen zu er-
folgen. Hierbei entspricht der effektive Steuersatz der Summe der erfassten Steuern der in dem 
Staat ansässigen einbezogenen Gesellschaften, im Verhältnis zur Summe der Nettogewinne der 
einbezogenen Gesellschaften des Staates für das jeweilige Wirtschaftsjahr. Für die Ermittlung der 
Ergänzungssteuer ist indes zunächst die Differenz zwischen dem Mindeststeuersatz von 15 % 
und dem effektiven Steuersatz des jeweiligen Staates zu ermitteln. Der entsprechende Steuersatz 
muss sodann mit dem staatenbezogenen Gewinnüberschuss multipliziert werden, welcher sich 
aus der Summe der Nettogewinne der in dem Staat ansässigen einbezogenen Gesellschaften abzü-
glich einer substanzbasierten Freistellung von Gewinnen ergibt. Mithin ist das nach Kapitel III 
ermittelte Einkommen um die Substanzausnahmen zu reduzieren. Substanzausnahmen wirken 
dahingehend, dass diese Konzerne mit echten wirtschaftlichen Tätigkeiten begünstigen. Dazu 
wird die Steuerbemessungsgrundlage der Ergänzungssteuer gemindert. Die entsprechenden Aus-
nahmen gemäß Art. 28 MinBestRL schmelzen in der Anfangszeit der Mindeststeuer ab. Eine er-
mittelte Ergänzungssteuer wird gemäß Art. 27 MinBestRL auf die einbezogenen Gesellschaften 
eines Staates verteilt und über die PES von der obersten Muttergesellschaft erhoben. Entspre-
chend der OECD-Mustervorschriften sieht Art. 30 MinBestRL eine De-minimis-Ausnahme vor. 
Demnach wird eine Ergänzungssteuer fiktiv mit null berücksichtigt werden, sofern der durch-
schnittliche Umsatz in dem maßgeblichen Staat weniger als 10 Mio. EUR und das durchschnittli-
che Einkommen weniger als 1 Mio. EUR beträgt. Es ist als Basis der Dreijahresdurchschnitt rele-
vant. Daneben sieht Art. 32 MinBestRL eine spezielle Safe Harbour Regelung vor, nach welcher 

 

15 Nürnberg in: Beck'sches Steuer- und Bilanzrechtslexikon, Edition 63 2023, Stand: 01.04.2023, Pillar II (Mindest-
besteuerung), Rn. 16. 

16 Nürnberg in: Beck'sches Steuer- und Bilanzrechtslexikon, Edition 63 2023, Stand: 01.04.2023, Pillar II (Mindest-
besteuerung), Rn. 16. 
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die Ergänzungssteuer für ein Geschäftsjahr auf null festgesetzt wird, sofern der effektive Steuer-
satz die Bedingungen eines maßgeblichen internationalen Abkommens über Safe Harbour erfüllt 
und die Option in Anspruch genommen wird. Diesbezüglich ist als Unterschied zu den OECD-
Mustervorschriften hervorzuheben, dass die Einleitung der MinBestRL darauf verweist, dass die 
Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Richtlinie die OECD-Mustervorschriften, Erläuterungen, 
Beispiele sowie die Safe Harbour Regelungen des OECD-Umsetzungsrahmens heranziehen sollen. 
Eine Umsetzung der am 20. Dezember 2022 von der OECD veröffentlichten Leitlinien zu Safe 
Harbour Regelungen erfolgte dabei nicht über die Richtlinie. Vielmehr ist diese aufgrund der zeit-
lichen Überschneidung in Abweichung zur MinBestRL in den Entwurf eines Mindeststeuergeset-
zes (MinStG-E) eingeflossen.17 

3.6. Kapitel VI – Sondervorschriften für Unternehmensumstrukturierungen und Holdingstruktu-
ren (Art. 33 – 37 MinBestRL) 

Entsprechend Kapitel 6 der OECD-Mustervorschriften enthält die MinBestRL ergänzende Ausfüh-
rungen zum Anwendungsbereich für bestimmte Fälle wie beispielsweise Verschmelzungen oder 
Spaltungen im vorangegangenen Vierjahreszeitraum. Diese sollten gelten, wenn die einzubezie-
henden Gesellschaften im Wirtschaftsjahr erworben oder veräußert wurden oder Vermögensge-
genstände und Schulden im Rahmen einer Reorganisation übertragen wurden. Zudem werden 
Besonderheiten bei Joint-Ventures und im Fall von MNE-Groups (multinationale Unternehmens-
gruppen) geregelt. Relevanz kann sich insoweit beispielsweise hinsichtlich der Ermittlung des 
Schwellenwerts bei Verschmelzungen und Spaltungen ergeben. Weiterhin können sich auch Re-
organisationsmaßnahmen oder Sitzverlegungen auswirken.18 

3.7. Kapitel VII – Regelungen für Steuerneutralität und Ausschüttungssteuersysteme (Art. 38 – 
43 MinBestRL) 

Sonderregelungen für bestimmte Besteuerungssysteme sind unter anderem dann erforderlich, 
wenn die oberste Muttergesellschaft in ihrem Sitzstaat steuerlich als transparent behandelt wird. 
Zudem können sich Implikationen ergeben, wenn Ausschüttungen steuerlich abzugsfähig sind 
oder eine Körperschaftsbesteuerung nur erfolgt, wenn Gewinne ausgeschüttet werden. Um sol-
chen Ausnahmeerscheinungen hinreichend Rechnung zu tragen, formuliert die Richtlinie in 
Übereinstimmung mit den OECD-Mustervorschriften entsprechende Rahmenbedingungen. Wei-
terhin widmet sich ein Teil der Sonderregelungen den Investmentgesellschaften, welche unter 
bestimmten Voraussetzungen für Zwecke der MinBestRL steuerlich transparent sein können oder 
die Möglichkeit haben zu einem Besteuerungssystem für Gewinnausschüttungen auf Gesellschaf-
terebene zu optieren.19 

 

17 Nürnberg in: Beck'sches Steuer- und Bilanzrechtslexikon, Edition 63 2023, Stand: 01.04.2023, Pillar II (Mindest-
besteuerung), Rn. 16. 

18 Nürnberg in: Beck'sches Steuer- und Bilanzrechtslexikon, Edition 63 2023, Stand: 01.04.2023, Pillar II (Mindest-
besteuerung), Rn. 16. 

19 Nürnberg in: Beck'sches Steuer- und Bilanzrechtslexikon, Edition 63 2023, Stand: 01.04.2023, Pillar II (Mindest-
besteuerung), Rn. 16. 
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3.8. Kapitel VIII – Verwaltungsvorschriften (Art. 44 – 46 MinBestRL) 

Die verfahrensrechtlichen Vorgaben nach der Richtlinie können nur abstrakter Natur sein, da die 
entsprechende Ausgestaltung auch von den nationalen verfahrensrechtlichen Rahmenbedingun-
gen abhängt. Dennoch werden einige Grundsätze durch die Richtlinie definiert. So ist jede einbe-
zogene EU-ansässige Gesellschaft nach Art. 44 MinBestRL verpflichtet, eine sogenannte Ergän-
zungssteuer-Erklärung innerhalb von 15 Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres abzugeben. 
Die Verpflichtung kann durch die oberste Muttergesellschaft oder eine andere Gesellschaft erfüllt 
werden. Erforderlich ist insoweit, dass mit dem Staat der obersten Muttergesellschaft oder dem 
Staat einer zur Abgabe der Steuererklärung beauftragten Gesellschaft eine Vereinbarung zum 
Austausch der jährlichen Steuererklärungen abgeschlossen wurde. Zudem sieht die MinBestRL 
Anzeigepflichten der einbezogenen Gesellschaft oder der beauftragten Gesellschaft dahingehend 
vor, welche oberste Muttergesellschaft oder beauftragte Gesellschaft die Steuererklärung für die 
Gesellschaft abgibt und in welchem Staat diese erklärende Gesellschaft ansässig ist. Zur Durch-
setzung der Erklärungspflichten legt Art. 46 MinBestRL fest, dass die Mitgliedstaaten Sanktionen 
bei Nichteinhaltung zu bestimmen haben. Während ein erster Richtlinien-Entwurf eine Geldbuße 
von 5 % des Jahresumsatzes der jeweiligen Gesellschaft bei fehlender oder nicht fristgerechter 
Abgabe der Steuererklärung oder der Abgabe einer falschen Erklärung vorgesehen hat, macht die 
MinBestRL in der finalen Fassung keine Vorgaben bezüglich der Sanktionen. Die entsprechende 
Ausgestaltung ist folglich durch den nationalen Gesetzgeber im MinStG-E vorzunehmen.20 

3.9. Kapitel IX – Übergangsbestimmungen (Art. 47 – 51 MinBestRL) 

Mit Kapitel IX werden Übergangsregelungen für unter anderem MNE Groups (multinationale Un-
ternehmensgruppen), welche erstmalig in den Anwendungsbereich der Regelungen zur globalen 
Mindestbesteuerung fallen, oder auch für große inländischen Gruppen definiert. Zudem sehen 
die Normen eine schrittweise Verringerung der substanzbasierten Freistellung von Gewinnen 
nach Kapitel V in den ersten zehn Jahren der Regelungen zur globalen Mindestbesteuerung vor. 
Ebenfalls als Übergangsbestimmung ist die Verlängerung der Fristen zur Einreichung der Steuer-
erklärungen und Erfüllung der Anzeigepflichten von 15 auf 18 Monate nach Art. 51 MinBestRL 
zu verstehen. Zudem können gemäß Art. 50 Abs. 1 MinBestRL Mitgliedstaaten, in denen höchs-
tens zwölf oberste Muttergesellschaften ansässig sind, PES und SES ab dem 31. Dezember 2023 
für sechs aufeinanderfolgende Geschäftsjahre nicht anwenden. Eine entsprechende Information 
an die Kommission hat bis zum 31. Dezember 2023 zu erfolgen.21 

3.10. Kapitel X – Schlussbestimmungen (Art. 52 – 59 MinBestRL) 

Nach den Schlussbestimmungen hat die Kommission die Befugnis, Rechtsakte zu erlassen, um 
die Liste der Drittstaaten festzulegen, die eine gleichwertige PES-Regelung umgesetzt haben. Eine 
Umsetzung der vorstehenden Regelungen der MinBestRL hat nach Art. 56 MinBestRL bis zum 31. 
Dezember 2023 in nationales Recht zu erfolgen. Sodann sind die Vorschriften grundsätzlich auf 

 

20 Nürnberg in: Beck'sches Steuer- und Bilanzrechtslexikon, Edition 63 2023, Stand: 01.04.2023, Pillar II (Mindest-
besteuerung), Rn. 16. 

21 Nürnberg in: Beck'sches Steuer- und Bilanzrechtslexikon, Edition 63 2023, Stand: 01.04.2023, Pillar II (Mindest-
besteuerung), Rn. 16. 



 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 4 - 3000 - 050/23 

Seite 12 

Geschäftsjahre, die ab dem 31. Dezember 2023 beginnen, anzuwenden. Anderes gilt für die SES, 
welche erst auf Geschäftsjahre anzuwenden sind, die ab dem 31. Dezember 2024 beginnen.22 

4. Entwurf eines Mindeststeuergesetzes (MinStG-E) 

Die Mindeststeuer soll eine eigenständige Steuer vom Einkommen sein, die unabhängig von der 
Rechtsform Unternehmensgewinne von (internationalen) Unternehmensgruppen ins Auge fasst. 
Sie tritt mithin neben die Einkommen- und Körperschaftsteuer sowie die Gewerbesteuer.23 In Ab-
weichung zur MinBestRL ist der Gesetzesentwurf des MinStG-E in elf Teile gegliedert. Auch hier-
bei ist hervorzuheben, dass die Regelungen sich am Aufbau der OECD-Mustervorschriften orien-
tieren und in großen Teilen auch (fast) wörtlich den Richtlinienwortlaut der MinBestRL überneh-
men. Im Einzelnen stellt sich der Aufbau des MinStG-E wie folgt dar:24 

4.1. Teil 1 – Allgemeine Vorschriften (§§ 1 – 7 MinStG-E) 

Der Teil 1 des MinStG-E regelt insbesondere den Anwendungsbereich und definiert die wesentli-
chen Begriffe in Anlehnung an Kapitel 1 der OECD-Mustervorschriften sowie der Definitionen 
am Ende in Art. 10.1. Zudem wird der für die Besteuerung relevante Begriff der Mindeststeuer-
gruppe ausgeführt sowie Bezug auf die Einschränkungen der Besteuerung genommen. Die allge-
meinen Vorschriften stehen inhaltlich im Einklang mit den allgemeinen Bestimmungen der Min-
BestRL. Abweichungen ergeben sich insbesondere in Bezug auf die Begriffsbestimmungen. Wäh-
rend die MinBestRL einen umfassenden Katalog von 44 Begriffsbestimmungen aufgreift, kommt 
der MinStG-E mit einer etwas geringeren Anzahl von Definitionen aus. Auffällig ist jedoch, dass 
teilweise nicht die Begrifflichkeiten aus der Richtlinie aufgegriffen werden. So wird beispiels-
weise der in der MinBestRL definierte Begriff der „Gruppe“ bzw. auch jener der „multinationalen 
Unternehmensgruppe“ nicht definiert und entweder in den einzelnen gesetzlichen Vorschriften 
aufgegriffen oder unter anderen Begrifflichkeiten – wie beispielsweise bei der Kontrollbeteiligung 
anstelle der Gruppe – fortgeführt. Daneben greift auch der MinStG-E vereinzelt Begrifflichkeiten 
auf, welche nicht Gegenstand der Richtlinie sind. Unter anderem fällt dies bei der „Hinzurech-
nungsbesteuerung“ auf. Dieses Vorgehen ist nachvollziehbar, da zumindest durch den nationalen 
Ergänzungssteuerbetrag der Anwendungsbereich des MinStG-E über die Richtlinie hinausgeht.25 

4.2. Teil 2 – Ergänzungssteuer (§§ 8 – 14 MinStG-E) 

Die Vorschriften verstehen sich als Umsetzung der Regelungen zu PES und SES in Kapital II der 
MinBestRL und erhalten die nationale Umsetzung der PES und SES. Diesbezüglich findet im Üb-
rigen auch eine Umsetzung des Kapitels 2 der OECD-Mustervorschriften statt. Der Teil enthält 

 

22 Nürnberg in: Beck'sches Steuer- und Bilanzrechtslexikon, Edition 63 2023, Stand: 01.04.2023, Pillar II (Mindest-
besteuerung), Rn. 16. 

23 Graf von Armansperg, Diskussionsentwurf des BMF zur globalen Mindeststeuer – Ein Überblick, DStR 2023, S. 
1377, 1378. 

24 Nürnberg in: Beck'sches Steuer- und Bilanzrechtslexikon, Edition 63 2023, Stand: 01.04.2023, Pillar II (Mindest-
besteuerung), Rn. 21. 

25 Nürnberg in: Beck'sches Steuer- und Bilanzrechtslexikon, Edition 63 2023, Stand: 01.04.2023, Pillar II (Mindest-
besteuerung), Rn. 21. 
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somit Vorschriften über die Besteuerung einer inländischen Muttergesellschaft nach der PES so-
wie einzelner inländischer Geschäftseinheiten nach der SES. Der PES unterliegen die Mutterge-
sellschaften einer Unternehmensgruppe. Unter den Begriff der Muttergesellschaften sind neben 
der obersten Muttergesellschaft nach § 4 Abs. 3 MinStG-E auch die zwischengeschaltete und die 
in Teileigentum stehende Muttergesellschaft nach § 4 Abs. 4 und 5 MinStG-E zu fassen. Für die 
Anwendung der PES ist entscheidend, welche Geschäftseinheit in der Beteiligungshierarchie am 
höchsten steht (Top-Down-Ansatz). Die SES ist subsidiär zu der PES anzuwenden und dient als 
Auffangtatbestand für Sachverhaltskonstellationen, in denen die Niedrigbesteuerung nicht be-
reits durch die Anwendung der PES ausgeglichen wird. In inhaltlicher Hinsicht wird eine größt-
mögliche Nähe zur MinBestRL gehalten. In weiteren Teilen ist auch hier eine wörtliche Über-
nahme der Regelungssystematik gegeben. Wie bereits skizziert, ist dies aufgrund der idealerweise 
weitgehend einheitlichen Umsetzung der Regelungen auch zwingend geboten. Abweichend da-
von bestimmen Art. 5 bis 8 MinBestRL jedoch den Umfang der Besteuerung der Muttergesell-
schaft deutlich umfassender, während § 8 MinStG-E dies weitgehend über einen (relativ kurzen) 
Paragrafen regelt. In materieller Hinsicht ergeben sich daraus jedoch keine wesentlichen Unter-
schiede. Darüber hinaus behandeln die Richtlinienregelungen in Divergenz zur Bezeichnung des 
Kapitels II der MinBestRL in Art. 11 die optionale Anwendung einer nationalen Ergänzungs-
steuer, während dies in der nationalen Umsetzung in einem eigenen Teil 10 erfasst ist. Während 
die Einordnung in der Richtlinie insoweit nachvollziehbar ist, deckt sich dies doch zumindest 
nicht mit dem systematischen Aufbau. Auch daraus erwachsen jedoch keine materiellen Auswir-
kungen, da es sich lediglich um die Eröffnung des Wahlrechts handelt.26 

4.3. Teil 3 – Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts (§§ 15 – 40 
MinStG-E) 

Die umfassenden Ermittlungsvorschriften des Teils 3 enthalten insbesondere die detaillierten Re-
gelungen zur Ermittlung des Gewinns oder Verlustes in Anlehnung an Kapitel 3 der OECD-Mus-
tervorschriften. Sie finden ihren Gegenpart in der MinBestRL in Kapitel III zur Berechnung der 
maßgeblichen Gewinne und Verluste. Die Regelungen werden durch Teil 6 und 7 ergänzt, welche 
Sonderregelungen enthalten, die auch die Mindeststeuer-Gewinnermittlung betreffen. Ausgangs-
punkt ist der Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag einer Ge-
schäftseinheit nach § 15 MinStG-E. Dieser Betrag wird um übliche Abweichungen zwischen dem 
im Jahresabschluss ausgewiesenen Ergebnis und dem steuerpflichtigen Gewinn angepasst, um 
steuerpolitischen Zielen Rechnung zu tragen (zum Beispiel Kürzung um in der Regel steuerbe-
freite Dividendeneinnahmen oder Hinzurechnung rechtswidriger Zahlungen, Anpassungen an 
den Fremdvergleich). Im Teil 3 sind zudem die Vorschriften für die Verteilung des Gewinns zwi-
schen einem Stammhaus und einer Betriebsstätte nach § 39 MinStG-E sowie für die Verteilung 
des über eine transparente Gesellschaft erzielten Gewinns auf andere Geschäftseinheiten gemäß 
§ 40 MinStG-E dargelegt. Wesentliche Aufgabe ist nach Auffassung des Gesetzgebers, dass der 
Teil 3 den Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag zum Mindest-
steuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust fortentwickelt, damit im Teil 5 dieser für die Ermitt-
lung des effektiven Steuersatzes und des bereinigten Gesamt-Mindeststeuer-Gewinns für ein 
Steuerhoheitsgebiet zugrunde gelegt werden kann. Auf dieser Basis werden dann die jeweiligen 
Ergänzungssteuerbeträge und die sich daraus insgesamt ergebende Mindeststeuer ermittelt. 

 

26 Nürnberg in: Beck'sches Steuer- und Bilanzrechtslexikon, Edition 63 2023, Stand: 01.04.2023, Pillar II (Mindest-
besteuerung), Rn. 21. 
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Unterschiede zur MinBestRL ergeben sich auch hier eher im Aufbau der Bestimmungen als in 
den materiellen Wirkungen. Auffällig ist beispielsweise, dass der nationale Gesetzgeber den Hin-
zurechnungen und Kürzungen in den §§ 17 ff. MinStG-E teilweise im Einzelnen umfassend Platz 
einräumt, während die MinBestRL hier lediglich beschreibende Absätze vorsieht. Dies führt zu-
mindest dazu, dass der Anwendungsbereich der nationalen Regelungen deutlich klarer definiert 
ist, während die MinBestRL weitgehendere Auslegungsspielräume lässt.27 

4.4. Teil 4 – Ermittlung der angepassten erfassten Steuern (§§ 41 – 49 MinStG-E) 

Die Regelungen des Teils 4 entsprechen inhaltlich dem Kapitel 4 der OECD-Mustervorschriften 
und finden sich in der MinBestRL in Kapitel IV zur Berechnung der angepassten erfassten Steu-
ern wieder. Während die Mindeststeuer-Gewinnermittlung für eine Geschäftseinheit sich bereits 
aus den Vorschriften des Teils 3 ergibt, beinhaltet dieser Teil 4 Vorschriften, die gemeinsam mit 
dem Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust zur Ermittlung des effektiven Steuersat-
zes sowie der Ermittlung des Steuererhöhungsbetrags im Teil 5 herangezogen werden. Der Betrag 
der angepassten erfassten Steuern ergibt sich aus den erfassten Steuern nach § 42 MinStG-E, die 
nach den in § 41 Abs. 1 MinStG-E katalogartig aufgeführten Beträgen angepasst werden. Diese 
Anpassungen ergeben sich aus den übrigen Vorschriften des Teils 4 sowie aus § 33 Abs. 5 
MinStG-E und den §§ 66 und 67 MinStG-E. Auffällig ist, dass die in Art. 25 MinBestRL bespro-
chenen Aspekte der Anpassung und Steuersatzänderung nach Einreichung der Ergänzungssteuer-
Erklärung durch den MinStG-E nicht als solche aufgegriffen werden. Erst aus der Begründung zu 
§ 49 MinStG-E wird deutlich, dass der Entwurfsverfasser die Vorschrift insbesondere zur Abbil-
dung von Anpassungen und Änderungen der erfassten Steuern nach § 42 MinStG-E im Zuge der 
Änderung der Höhe der steuerpflichtigen Einkünfte durch eine Überprüfung der Steuererklärung 
durch die Finanzverwaltung nach Abgabe der Mindeststeuererklärung verstanden wissen 
möchte. Jedenfalls kann der Eindruck gewonnen werden, dass die Änderungsmöglichkeiten und 
auch die Reichweite dessen durch den MinStG-E weiter ist, als dies die Richtlinie vorgibt. Inwie-
weit diesbezüglich die verfahrensrechtlichen Grenzen der Abgabenordnung (AO)28 beachtet oder 
eingeschränkt werden, lässt die Regelung im Übrigen offen, so dass die allgemeinen verfahrens-
rechtlichen Grundsätze vollumfänglich entsprechend Anwendung finden sollen.29 

4.5. Teil 5 – Ermittlung des effektiven Steuersatzes und des Steuererhöhungsbetrags (§§ 50 – 59 
MinStG-E) 

Der Teil 5 setzt die Regelungen aus Kapitel 5 der OECD-Mustervorschriften um und versteht sich 
auch als weitgehend wortgleiche Umsetzung des Kapitels V der MinBestRL. Dieser Teil des Ge-
setzes regelt die Ermittlung des effektiven Steuersatzes und des Steuererhöhungsbetrags. Als ers-
ter Ermittlungsschritt ist in § 50 MinStG-E zunächst die Ermittlung des effektiven Steuersatzes 
der Unternehmensgruppe geregelt. § 52 MinStG-E enthält sodann Sonderregelungen zur 

 

27 Nürnberg in: Beck'sches Steuer- und Bilanzrechtslexikon, Edition 63 2023, Stand: 01.04.2023, Pillar II (Mindest-
besteuerung), Rn. 21. 

28 Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die 
zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2730) geändert worden ist. 

29 Nürnberg in: Beck'sches Steuer- und Bilanzrechtslexikon, Edition 63 2023, Stand: 01.04.2023, Pillar II (Mindest-
besteuerung), Rn. 21. 
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ermittlungssystematischen Erfassung von in Minderheitseigentum stehenden Geschäftseinheiten. 
Dabei ist ähnlich den Investment- und Versicherungsinvestmenteinheiten für in einem Steuerho-
heitsgebiet belegene im Minderheitseigentum stehende Geschäftseinheiten aus systematischen 
Gründen ebenfalls eine separate Ermittlung im Rahmen eines eigenständigen sog. blending 
circles erforderlich. Auch die wichtige De-minimis-Ausnahme des Art. 30 MinBestRL werden 
durch § 53 MinStG-E inhaltlich unverändert umgesetzt. Lediglich die ebenfalls in Kapital V der 
MinBestRL als Abweichung zu den entsprechenden Bestimmungen aufgenommenen Safe Har-
bour Regelungen finden im identischen Abschnitt des MinStG-E keine Entsprechung. Dies kann 
jedoch insoweit vernachlässig werden, als diese über §§ 75 ff. MinStG-E aufgegriffen werden.30 

4.6. Teil 6 – Unternehmensumstrukturierungen und Beteiligungsstrukturen (§§ 60 – 65 MinStG-
E) 

Mit diesem Teil werden unter anderem Sonderregelungen bei Veränderungen der Unternehmens-
gruppe und zu besonderen Beteiligungsstrukturen nach Kapitel 6 der OECD-Mustervorschriften 
umgesetzt. Der Gesetzgeber hat auch hier Abstand von wesentlichen materiell-rechtlichen Ein-
griffen genommen und ist nicht nur Systematik, sondern auch Wortlaut der Richtlinie zumeist 
gefolgt. Im Einzelnen greift der Abschnitt 1 die Anwendung der in § 1 Abs. 1 MinStG-E normier-
ten Umsatzgrenze bei Zusammenschlüssen oder Teilungen gemäß § 60 MinStG-E auf. Abschnitt 2 
regelt Veränderungen der Unternehmensgruppe, namentlich den Austritt und Beitritt von Ge-
schäftseinheiten mit § 61 MinStG-E sowie die Übertragung von Vermögenswerten oder Schulden 
nach § 63 MinStG-E. Abschnitt 3 enthält sodann Vorschriften für besondere Beteiligungsstruktu-
ren wie beispielsweise Joint Ventures und Unternehmensgruppen mit mehreren Muttergesell-
schaften.31 

4.7. Teil 7 – Besonderheiten bei obersten Muttergesellschaften, Ausschüttungsregimen und In-
vestmenteinheiten (§§ 66 – 71 MinStG-E) 

Dieser Teil entspricht wiederum den in Kapitel 7 der OECD-Mustervorschriften geregelten Son-
derfällen und folgt auch im Hinblick auf die MinBestRL dem Kapital VII zu Regelungen für Steu-
erneutralität und Ausschüttungssteuersystemen. Auch hier blieb der Gesetzgeber in der Umset-
zung nah an den Regelungen der MinBestRL. Mit Teil 7 werden im Übrigen die Vorschriften be-
treffend die Mindeststeuer-Gewinnermittlung und die Ermittlung der angepassten erfassten Steu-
ern ergänzt. Dies umfasst neben Sonderregelungen für oberste Muttergesellschaften, die steuer-
lich transparent sind, oder einem Dividendenabzugsregime auch Geschäftseinheiten, die einem 
zulässigen Ausschüttungssystem unterworfen werden, sowie Investmenteinheiten.32 

 

30 Nürnberg in: Beck'sches Steuer- und Bilanzrechtslexikon, Edition 63 2023, Stand: 01.04.2023, Pillar II (Mindest-
besteuerung), Rn. 21. 

31 Nürnberg in: Beck'sches Steuer- und Bilanzrechtslexikon, Edition 63 2023, Stand: 01.04.2023, Pillar II (Mindest-
besteuerung), Rn. 21. 

32 Nürnberg in: Beck'sches Steuer- und Bilanzrechtslexikon, Edition 63 2023, Stand: 01.04.2023, Pillar II (Mindest-
besteuerung), Rn. 21. 
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4.8. Teil 8 – Administration (§§ 72 – 77 MinStG-E) 

Der Mindeststeuer-Bericht und die Ausführungen zu den Wahlrechten sowie zu permanenten 
Safe-Harbour-Regelungen werden im Teil 8 geregelt. Damit werden die Reglungen aus Kapitel 8 
der OECD-Mustervorschriften umgesetzt, die dort teilweise nur angekündigt und erst später ver-
öffentlicht wurden. Eine wichtige Divergenz zu diesen Regelungen ist, dass der Safe Harbour bei 
anerkannter nationaler Ergänzungssteuer gemäß § 76 MinStG-E teilweise über die vorgesehenen 
Safe Harbour Regelungen der OECD hinausgeht. Diese Ausführungen im Vergleich zu den OECD 
Vorgaben gelten auch im Hinblick auf die MinBestRL, welche die entsprechende Thematik in Ka-
pital VIII mit den Verwaltungsvorschriften adressiert. Auch hier fällt auf, dass die entsprechen-
den Safe Harbour-Regelungen für nationale Ergänzungssteuern der nationalen Umsetzung keine 
Entsprechung in der MinBestRL haben. Im Übrigen kann durch die Verwaltungsvorschriften der 
Richtlinie nur ein abstrakter Rahmen dessen gesteckt werden, was durch das MinStG-E im Ein-
klang mit den nationalen verfahrensrechtlichen Vorschriften umgesetzt wird. Im Einzelnen ent-
hält dieser Teil Vorschriften zur Administration der Mindeststeuer auf Grundlage des Mindest-
steuer-Berichts, welcher von den in § 72 MinStG-E Verpflichteten abzugeben ist. Der Inhalt des 
Berichts ist in § 73 MinStG-E geregelt. Ergänzend dazu enthält der Abschnitt 2 allgemeine Best-
immungen für die Ausübung der im MinStG-E vorgesehenen Wahlrechte und Abschnitt 3 ver-
schiedene Erleichterungen für bestimmte Konstellationen.33 

4.9. Teil 9 – Übergangsregelungen (§§ 78 – 84 MinStG-E) 

Kapitel 9 der OECD-Mustervorschriften findet seine nationale Umsetzung im vorstehenden 
Teil 9. Dieser enthält unter anderem Vorschriften zur Berechnung der Steuerattribute des Über-
gangsjahres sowie die Regelungen zum zeitlich befristeten Safe Harbour entsprechend der OECD 
Safe Harbour-Regelungen vom 20. Dezember 2022. Zudem wird ein bis zum 30. Juni 2028 zeit-
lich befristeter Safe-Harbour bei Verwendung länderbezogener Berichte multinationaler Unter-
nehmensgruppen (Country-by-Country-Reporting – CbCR-Safe-Harbour) in den §§ 80 bis 84 
MinStG-E begründet. Divergenzen im Vergleich zur MinBestRL ergeben sich insbesondere 
dadurch, dass der nationale Gesetzgeber Art. 50 MinBestRL nicht in die nationale Umsetzung 
aufgenommen hat. Danach können sich Mitgliedstaaten, in denen höchstens zwölf oberste Mut-
tergesellschaften von unter die MinBestRL fallenden Gruppen gelegen sind, dafür entscheiden, 
die PES und die SES ab dem 31. Dezember 2023 für sechs aufeinanderfolgende Geschäftsjahre 
nicht anzuwenden. Mitgliedstaaten, die diese Option in Anspruch nehmen, müssen ihre Ent-
scheidung der Kommission bis 31. Dezember 2023 mitteilen. Die Nichtimplementierung begrün-
det sich bereits dadurch, dass Deutschland recht unzweifelhaft deutlich mehr oberste Mutterge-
sellschaften identifizieren wird und folglich davon ausgegangen werden kann, dass die Regelung 
bereits aus rechtlichen Erwägungen nicht einschlägig sein kann. Im Übrigen wird in Anbetracht 
des politischen Willens in der Sache davon auszugehen sein, dass auch dies einer weiteren Ver-
schiebung der Anwendung im Zweifel entgegenstünde.34 

 

33 Nürnberg in: Beck'sches Steuer- und Bilanzrechtslexikon, Edition 63 2023, Stand: 01.04.2023, Pillar II (Mindest-
besteuerung), Rn. 21. 

34 Nürnberg in: Beck'sches Steuer- und Bilanzrechtslexikon, Edition 63 2023, Stand: 01.04.2023, Pillar II (Mindest-
besteuerung), Rn. 21. 
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4.10. Teil 10 – Nationale Ergänzungssteuer (§§ 85 – 88 MinStG-E) 

Eine Besonderheit, da ohne eine Entsprechung in den OECD-Mustervorschriften, stellt Teil 10 
dar. Dieser enthält Regelungen zur Erhebung einer deutschen nationalen Ergänzungssteuer. Diese 
Vorschrift findet auch in der MinBestRL keine wirkliche Entsprechung, da diese in Art. 11 Min-
BestRL lediglich die Möglichkeit eröffnet, dass die Mitgliedstaaten entsprechende nationale Re-
gelungen implementieren können, ohne jedoch diese im Detail zu beschreiben. Nach Ansicht des 
Verfassers des Gesetzesentwurfes wird mit der nationalen Ergänzungssteuer gewährleistet, dass 
die Vorgaben zur globalen effektiven Mindestbesteuerung ergänzend zur MinBestRL bezogen auf 
sämtliche in Deutschland belegenen Geschäftseinheiten umgesetzt werden. Um dies zu errei-
chen, wurden die Regelungen eng an die international vereinbarten Regelungen angelehnt. 
Dadurch soll sichergestellt werden, dass die deutsche Version einer nationalen Mindeststeuer die 
Safe Harbour-Regelungen betreffend die nationale Mindeststeuer erfüllt.35 

4.11. Teil 11 – Besteuerungsverfahren und sonstige Bestimmungen (§§ 89 – 95 MinStG-E) 

Auch Teil 11 hat keinen entsprechenden Abschnitt in den OECD-Mustervorschriften. Dieser Teil 
enthält verfahrensrechtliche Regelungen zur Entstehung der Steuer, zur Steuererklärungspflicht 
und Zuständigkeit sowie zu Bußgeldern und zur Anwendung von Doppelbesteuerungsabkom-
men. Insoweit ist auch nur teilweise eine Übereinstimmung mit der MinBestRL gegeben, da diese 
nur einen abstrakten Rahmen für die verfahrensrechtlichen Fragestellungen zum Besteuerungs-
verfahren vorgeben kann. Differenziert nach den einzelnen Abschnitten fällt auf, dass der Ab-
schnitt 1 Vorschriften für das Besteuerungsverfahren, insbesondere zum Zeitpunkt der Steuerent-
stehung und der Steuererklärungspflicht normiert. Grundsätzlich ist die Steuererklärung dabei 
als Steueranmeldung ausgestaltet, bei welcher der Steuerpflichtige die Mindeststeuer selbst zu 
berechnen und an das zuständige Finanzamt gemäß § 91 MinStG-E zu übersenden hat. Der fol-
gende Abschnitt enthält indes unter anderem Bußgeldvorschriften bei nicht oder nicht fristge-
rechter Übermittlung des Mindeststeuer-Berichts und regelt den zeitlichen Anwendungsbereich 
des Mindeststeuergesetzes. Die Regelungen des MinStG-E sollen demnach grundsätzlich auf alle 
Geschäftsjahre, die nach dem 30. Dezember 2023 beginnen, Anwendung finden. Abweichend da-
von ist die SES nach § 11 MinStG-E grundsätzlich erst auf Geschäftsjahre, die nach dem 30. De-
zember 2024 beginnen, anwendbar.36 

5. Gestaltungsspielraum des nationalen Gesetzgebers 

5.1. Grundsatz 

Nach Art. 288 Abs. 3 AEUV ist eine Richtlinie hinsichtlich des zu erreichenden Ziels verbind-
lich, die Wahl der Form und der Mittel jedoch den innerstaatlichen Stellen überlassen. Den Mit-
gliedstaat trifft eine Pflicht zur hinreichend bestimmten, klaren und transparenten Umsetzung 
von Richtlinien. Eine Pflicht zur Umsetzung unter Übernahme des Wortlautes der Richtlinie be-
steht allerdings nicht. Den Mitgliedstaaten bleibt die Wahl der Formulierung, solange sich nur 

 

35 Nürnberg in: Beck'sches Steuer- und Bilanzrechtslexikon, Edition 63 2023, Stand: 01.04.2023, Pillar II (Mindest-
besteuerung), Rn. 21. 

36 Nürnberg in: Beck'sches Steuer- und Bilanzrechtslexikon, Edition 63 2023, Stand: 01.04.2023, Pillar II (Mindest-
besteuerung), Rn. 21. 
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die Rechtsgehalte der Richtlinie im nationalen Recht inhaltsgleich wiederfinden. Dem nationalen 
Umsetzungsnormgeber steht es also frei, eigene, an den nationalen Traditionen und Begrifflich-
keiten orientierte Wege zu gehen.37 Dabei ist eine Erstreckung des richtliniengebotenen mitglied-
staatlichen Rechtszustandes auf Sachverhalte, auf die die Richtlinie selbst keine Anwendung be-
ansprucht den Mitgliedstaaten nicht untersagt, wenn und soweit damit den Richtlinienvorgaben 
nicht widersprochen wird.38 Den innerstaatlichen Stellen ist die Wahl der Form und der Mittel 
zur Ausführung der Richtlinie überlassen. Sinn und Zweck dieser Wahlfreiheit ist es, den Mit-
gliedstaaten einen Betätigungsspielraum zu belassen, wodurch es ihnen ermöglicht wird, natio-
nalen Besonderheiten bei der Ausführung der Richtlinie Rechnung zu tragen. Die Wahlfreiheit 
besteht nach dem Gesagten nur in dem Umfang, in dem die Richtlinie keine Festlegung des gebo-
tenen Rechtszustandes vornimmt. Dabei geht der Europäische Gerichtshof (EuGH) nach den 
Grundsätzen der Effektivität davon aus, dass die Mitgliedstaaten auch innerhalb der ihnen nach 
Art. 288 AEUV belassenen Entscheidungsfreiheit verpflichtet seien, die Formen und Mittel zu 
wählen, die sich zur Gewährleistung der praktischen Wirksamkeit der Richtlinie unter Berück-
sichtigung des mit ihnen verfolgten Zweckes am besten eignen würden.39 

5.2. Umsetzungsentscheidungen des nationalen Gesetzgebers in der Literatur 

In der Literatur wird darauf hingewiesen, dass insbesondere in den Bereichen der Einführung ei-
ner nationalen Ergänzungssteuer, der Anwendung des PES und SES erst zu einem späteren Zeit-
punkt im Einklang mit der Option für Mitgliedstaaten, welche sich für die vorübergehende Aus-
nahmeregelung qualifizieren (d. h. diejenigen mit nicht mehr als zwölf obersten Muttergesell-
schaften), der Übernahme von bestimmten Elementen des OECD-Kommentars und des GloBE Im-
plementation Framework in nationales Recht (z. B. Safe-Harbour-Regeln) und der Implementie-
rung eines Deklarationsprozesses, der eine zentralisierte Ergänzungssteuer-Erklärung für die ge-
samte Gruppe und einen automatischen Informationsaustausch mit anderen Steuerhoheitsgebie-
ten ermöglicht, den nationalen Gesetzgebern überlassene Umsetzungsentscheidungen vorliegen. 
Auch können die Mitgliedstaaten erwägen, ob oder wie lokale Steueranreize (beispielsweise 
Steuergutschriften für Forschung und Entwicklung) angepasst werden sollen, um den Anforde-
rungen an eine „qualifizierte erstattungsfähige Steuergutschrift“ zu entsprechen.40 

 

37 Grabitz/Hilf/Nettesheim/Nettesheim, 78. EL Januar 2023, AEUV Art. 288 Rn. 120. 

38 Grabitz/Hilf/Nettesheim/Nettesheim, 78. EL Januar 2023, AEUV Art. 288 Rn. 131. 

39 Grabitz/Hilf/Nettesheim/Nettesheim, 78. EL Januar 2023, AEUV Art. 288 Rn. 132 

40 Heinsen/Dietrich, Umsetzung und Ausgestaltung der OECD-Pillar-Two-Mustervorschriften auf EU-Ebene – Die 
Richtlinie vom 14.12.2022 zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung, Der Betrieb (DB) 2023, S.98, 
104, 105. 
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5.3. Umsetzungsentscheidungen des nationalen Gesetzgebers im Rahmen der Stellungnahmen 
zum Referentenentwurf 

Während der Referentenentwurf des MinBestRL-UmsG selbst in seiner Begründung davon aus-
geht, dass es sich dabei um die exakte Umsetzung der MinBestRL handelt,41 weisen die Stellung-
nahmen der Verbände auf aus deren Sicht diverse Unterschiede zur MindBestRL hin. 

So geht die Stellungnahme der acht Spitzenverbände der Deutschen Wirtschaft dabei insbeson-
dere auf die Nutzung von Vereinfachungspotenzial, die Reduzierung von Ermittlungsaufwand 
und die Rechtssicherheit für die Unternehmen durch den Gesetzeswortlaut ein.42 Darüber hinaus 
entspreche § 58 Abs. 2 Nr. 1 MinStG-E, der steuertransparente und umgekehrt hybride Einheiten 
erfasse, nicht Art. 28 Abs. 7 Satz 1 Buchst. a) MinBestRL, der nur für steuertransparente Einhei-
ten gelte.43 

Die Bundessteuerberaterkammer weist in ihrer Stellungnahme auch darauf hin, dass § 25 Abs. 1 
MinStG-E (Gruppeninterne Finanzierungsvereinbarungen) die Vorgaben aus Art. 16 Abs. 8 Min-
BestRL nicht umsetze und dies zu einer schärferen Umsetzung in das deutsche Steuerrecht 
führe.44 

Die Stellungnahme der Deutschen Kreditwirtschaft stellt unter anderem auf die bürokratischen 
Lasten einer zweiten Steuerermittlung und der Einführung vieler neuer Begriffe im Vergleich zur 
MinBestRL ab.45 Weiter solle das in § 34 Abs. 2 MinStG-E geregelte Wahlrecht für alle in einem 
Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten einheitlich ausgeübt werden, was über die 

 

41 Referentenentwurf eines Gesetzes für die Umsetzung der Richtlinie zur Gewährleistung einer globalen Mindest-
besteuerung für multinationale Unternehmensgruppen und große inländische Gruppen in der Union und die 
Umsetzung weiterer Begleitmaßnahmen (Mindestbesteuerungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz – MinBestRL-UmsG) 
vom 7. Juli 2023, S. 114. 

42 Deutsche Industrie- und Handelskammer, Bundesverband der Deutschen Industrie e. V., Zentralverband des 
Deutschen Handwerks e. V., Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände e. V., Bundesverband deut-
scher Banken e. V., Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V., Handelsverband Deutschland 
(HDE) e. V., Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e. V., Stellungnahme zum Referenten-
entwurf für das Mindestbesteuerungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz – MinBestRLUmsG vom 21. Juli 2023, S. 2, 
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilun-
gen/Abteilung_IV/20_Legislaturperiode/2023-03-20-MinBestRL-UmsG/0-Gesetz.html, abgerufen am 07.08.2023. 

43 Deutsche Industrie- und Handelskammer, Bundesverband der Deutschen Industrie e. V., Zentralverband des 
Deutschen Handwerks e. V., Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände e. V., Bundesverband deut-
scher Banken e. V., Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V., Handelsverband Deutschland 
(HDE) e. V., Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e. V., Anlage zur Stellungnahme zum 
MinBestRL-UmsG vom 21. Juli 2023, S. 45, 46. 

44 Bundessteuerberaterkammer KdöR, Stellungnahme zum Referentenentwurf zum Mindestbesteuerungsrichtlinie-
Umsetzungsgesetz (MinBestRL-UmsG) vom 21. Juli 2023, Anlage, S. 11, 12, https://www.bundesfinanzministe-
rium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/20_Legislaturperi-
ode/2023-03-20-MinBestRL-UmsG/0-Gesetz.html, abgerufen am 07.08.2023. 

45 Die Deutsche Kreditwirtschaft, Stellungnahme zum Referentenentwurf zum Mindestbesteuerungsrichtlinien-
Umsetzungsgesetz (MinBest-StRL-UmsG) vom 21. Juli 2023, S. 2, https://www.bundesfinanzministe-
rium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/20_Legislaturperi-
ode/2023-03-20-MinBestRL-UmsG/0-Gesetz.html, abgerufen am 07.08.2023. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/20_Legislaturperiode/2023-03-20-MinBestRL-UmsG/0-Gesetz.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/20_Legislaturperiode/2023-03-20-MinBestRL-UmsG/0-Gesetz.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/20_Legislaturperiode/2023-03-20-MinBestRL-UmsG/0-Gesetz.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/20_Legislaturperiode/2023-03-20-MinBestRL-UmsG/0-Gesetz.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/20_Legislaturperiode/2023-03-20-MinBestRL-UmsG/0-Gesetz.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/20_Legislaturperiode/2023-03-20-MinBestRL-UmsG/0-Gesetz.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/20_Legislaturperiode/2023-03-20-MinBestRL-UmsG/0-Gesetz.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/20_Legislaturperiode/2023-03-20-MinBestRL-UmsG/0-Gesetz.html
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Vorgaben der MinBestRL hinausgehe. Bei der Ermittlung der angepassten latenten Steuer nach 
§ 47 MinStG-E sei die Korrekturvorschrift in den OECD-Mustervorschriften wie auch in der Min-
BestRL breiter formuliert und erfasse nicht nur aktive latente Steuern auf Verlustvorträge, son-
dern Wert-/Ansatzanpassungen in Bezug auf sämtliche aktive latente Steuern. Nach § 47 Abs. 1 
Nr. 3 MinStG-E würden aber nur Anpassungen auf einen latenten Steueranspruch in Bezug auf 
einen steuerlichen Verlustvortrag erfasst. Hierdurch ergebe sich ein Abweichen von der internati-
onal vereinbarten Systematik, was unter Umständen unerwünschte Mindeststeuern auslösen 
könne.46 In Art. 32 MinBestRL sei eine Öffnungsklausel hinsichtlich der Berücksichtigung von 
nach der Verabschiedung der MinBestRL erlassener internationaler Abkommen über Safe-Har-
bour vorgesehen. Eine solche Öffnungsklausel fände sich im MinStG-E hingegen nicht, so dass 
nachträglich beschlossene (permanente) Safe-Harbour-Regelungen keine Anwendung im nationa-
len Recht finden könnten. Auch stelle § 76 MinStG im Gegensatz zu Art. 11 Abs. 2 MinBestRL 
für die Inanspruchnahme des Safe-Harbour darauf ab, dass im Ausland eine anerkannte nationale 
Ergänzungssteuer erhoben wurde. Der Safe-Harbour solle somit abweichend zur MinBestRL nicht 
bereits bei der Berechnung einer ausländischen anerkannten nationalen Ergänzungssteuer ge-
währt werden, sondern erst bei Erhebung der ausländischen Steuer.47 Darüber hinaus beschränke 
§ 78 Abs. 2 MinStG im Gegensatz zu Art. 47 Abs. 3 MinBestRL die Ausnahme für bestimmte la-
tente Steueransprüche nicht auf solche Ansprüche, die durch Transaktionen entstünden.48 Auch 
stehe § 79 Abs. 2 Nr. 2 MinStG-E gegen den Wortlaut von Art. 49 Abs. 3 Satz 1 Buchst. b) Min-
BestRL.49 Weiterhin enthalte das MinStG-E an verschiedenen Stellen zahlreiche Antragsmöglich-
keiten, die teilweise auch über die Vorgaben aus Art. 45 MinBestRL hinausgehen würden.50 

In seiner Stellungnahme begrüßte das Deutsche Rechnungslegungs Standards Committee e. V. die 
Absicht der weitgehend inhaltsgleichen Umsetzung der MinBestRL und der OECD-Mustervor-
schriften in deutsches Recht.51 

 

46 Die Deutsche Kreditwirtschaft, Stellungnahme zum Referentenentwurf zum Mindestbesteuerungsrichtlinien-
Umsetzungsgesetz (MinBest-StRL-UmsG) vom 21. Juli 2023, S. 5, 6. 

47 Die Deutsche Kreditwirtschaft, Stellungnahme zum Referentenentwurf zum Mindestbesteuerungsrichtlinien-
Umsetzungsgesetz (MinBest-StRL-UmsG) vom 21. Juli 2023, S. 8, 9. 

48 Die Deutsche Kreditwirtschaft, Stellungnahme zum Referentenentwurf zum Mindestbesteuerungsrichtlinien-
Umsetzungsgesetz (MinBest-StRL-UmsG) vom 21. Juli 2023, S. 10, 11. 

49 Die Deutsche Kreditwirtschaft, Stellungnahme zum Referentenentwurf zum Mindestbesteuerungsrichtlinien-
Umsetzungsgesetz (MinBest-StRL-UmsG) vom 21. Juli 2023, S. 11. 

50 Die Deutsche Kreditwirtschaft, Stellungnahme zum Referentenentwurf zum Mindestbesteuerungsrichtlinien-
Umsetzungsgesetz (MinBest-StRL-UmsG) vom 21. Juli 2023, S. 15. 

51 Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee e.V. – Accounting Standards Committee of Germany, Refe-
rentenentwurf eines Gesetzes für die Umsetzung der Richtlinie zur Gewährleistung einer globalen Mindestbe-
steuerung für multinationale Unternehmensgruppen und große inländische Gruppen in der Union und die Um-
setzung weiterer Begleitmaßnahmen (Mindestbesteuerungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz - MinBestRL-UmsG) 
vom 19. Juli 2023, S. 1, https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzes-
vorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/20_Legislaturperiode/2023-03-20-MinBestRL-UmsG/0-Gesetz.html, abge-
rufen am 07.08.2023. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/20_Legislaturperiode/2023-03-20-MinBestRL-UmsG/0-Gesetz.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/20_Legislaturperiode/2023-03-20-MinBestRL-UmsG/0-Gesetz.html
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Die Stellungnahme des Deutschen Städtetages bittet darum, die im europäischen Rechtsrahmen 
vorhandenen Spielräume für Verfahrenserleichterungen für rein national tätige Konzerne, insbe-
sondere mit Blick auf die großen kommunalen Stadtwerke, voll auszuschöpfen.52 

Die Stellungnahme der Ernst & Young GmbH – Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hält eine Klar-
stellung des § 11 Abs. 2 MinStG-E im Sinne des Art. 3 Abs. 24 der MinBestRL für erforderlich.53 
Auch gebe es Abweichungen der Definition des „Pensionsfonds“ zwischen den OECD-Mustervor-
schriften, Art. 3 Nr. 33 MinBestRL und § 7 Abs. 26 Nr. 1 MinStG-E.54 Zudem gelte das Wahlrecht 
des § 33 Abs. 1 MinStG-E nach § 74 Abs. 2 MinStG-E entgegen der Vorgaben nach Art. 16 Abs. 7 
in Verbindung mit Art. 45 Abs. 2 MinBestRL für jeweils fünf Geschäftsjahre.55 Weiterhin solle 
auch § 78 Abs. 2 MinStG-E an den Wortlaut der MinBestRL angepasst werden.56 Auch hier wird 
darauf hingewiesen, dass § 76 MinStG-E im Gegensatz zu Art. 11 Abs. 2 MinBestRL für die Inan-
spruchnahme des Safe-Harbour darauf abstellt, dass im Ausland eine anerkannte nationale Er-
gänzungssteuer erhoben wurde. Der Safe-Harbour solle somit abweichend zur MinBestRL nicht 
bereits bei der Berechnung einer ausländischen anerkannten nationalen Ergänzungssteuer ge-
währt werden, sondern erst bei Erhebung der ausländischen Steuer.57 

Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. weist in seiner Stellungnahme darauf hin, 
dass dem Grundgedanken des § 288 Abs. 3 AEUV entsprechend, der nationale Gesetzgeber die 
Aufgabe habe, eine europäische Richtlinie in das vorhandene nationale Recht „einzubetten“ und 
dabei insbesondere nationale Konkretisierungen und Abgrenzungen der unbestimmten Rechtsbe-
griffe vorzunehmen habe. Durch eine „bloße Übersetzung“ europäischer Richtlinien entstünden 
erhebliche Rechtsunsicherheiten, welche dann häufig der zukünftigen richterlichen Klärung vor-
behalten blieben. Sämtliche Spielräume für weitergehende Vereinfachungen sollten ausgeschöpft 
werden. Dies beträfe beispielweise Maßnahmen wie die Einführung von Wahlrechten mit 

 

52 Stellungnahme des Deutschen Städtetages, Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen Entwurf 
eines Gesetzes für die Umsetzung der Richtlinie zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung für 
multinationale Unternehmensgruppen und große inländische Gruppen in der Union und die Umsetzung weite-
rer Begleitmaßnahmen (Mindestbesteuerungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz – MinBestRL-UmsG) vom 18. Juli 
2023, S. 4, https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Ab-
teilungen/Abteilung_IV/20_Legislaturperiode/2023-03-20-MinBestRL-UmsG/0-Gesetz.html, abgerufen am 
07.08.2023. 

53 EY-Stellungnahme, Mindestbesteuerungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz Referentenentwurf vom 21. Juli 2023, S. 
6, https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilun-
gen/Abteilung_IV/20_Legislaturperiode/2023-03-20-MinBestRL-UmsG/0-Gesetz.html, abgerufen am 07.08.2023. 

54 EY-Stellungnahme, Mindestbesteuerungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz Referentenentwurf vom 21. Juli 2023, S. 
8. 

55 EY-Stellungnahme, Mindestbesteuerungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz Referentenentwurf vom 21. Juli 2023, S. 
10. 

56 EY-Stellungnahme, Mindestbesteuerungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz Referentenentwurf vom 21. Juli 2023, S. 
12. 

57 EY-Stellungnahme, Mindestbesteuerungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz Referentenentwurf vom 21. Juli 2023, S. 
15. 
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fünfjähriger Bindungswirkung nach § 74 Abs. 2 MinStG-E und die Frage, ob eine Verlängerung 
ebenfalls in 5-Jahresblöcken erfolgen bzw. bei Widerruf eine 5-jährige Sperre eintreten müsse.58 

*** 

 

58 Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Referentenentwurf zum Mindestbesteuerungsrichtlinie-Um-
setzungsgesetz vom 27. Juli 2023, S. 3, https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Ge-
setze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/20_Legislaturperiode/2023-03-20-MinBestRL-UmsG/0-Ge-
setz.html, abgerufen am 07.08.2023. 
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